
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 16.11.2016 

 

 

Nr. A 0050/2016  

 

Auftrag Manfred Küng (SVP, Kriegstetten): Rechtsschutz bei Gebühren mit Ermes-

sensbereich 

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag „Rechtsschutz bei Gebühren mit Ermessensbereich“ wird nicht erheblich erklärt. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Albert Studer Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler 

Finanzdepartement 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (1309/2016)  


